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87.000 unterschiedliche Lizenzen & Copyrighthinweise 

Ausgangssituation 



CC Lizenzen, PD Werkzeuge & 13 unterschiedliche Copyrighthinweise 

Ausgangssituation 



•Ziel ist es ein überschaubares Set von international interoperablen, 
maschinenlesbaren Hinweisen zum Rechtsstatus zu etablieren, das von 
Kulturerbeinrichtungen genutzt werden kann, um den Rechtsstatus und die 
Möglichkeiten der Nachnutzung am digitalen Kulturobjekt zu bezeichnen 

•Die Kennzeichnungen sollen neben den CC Lizenzen funktionieren und diese 
nicht ersetzten, sondern Situationen abdecken, in denen Lizenzen nicht 
statthaft sind  

•Es soll ein internationaler Standard für die Kommunikation des 
Urheberrechtsstatus und der sich daraus ergebenden Nachnutzungssituation 
geschaffen werden. Die Standardisierten Hinweise sollen bei einer 
unabhängigen Entität abrufbar sein & verlinkt werden können. 

Zielstellung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nicht rechteinhaber sondern nur ermächtigt
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Empfehlungen: White Paper Ende 2015 



Verfügbar in Version 1.0 seit Ende 2016 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Auf Englisch



www.RightsStatements.org 



Lesbar für Maschinen & Menschen 

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ 

HTML 

RDFa 



Die Rechtshinweise sind eine interoperable & standardisierte Möglichkeit für 
Kulturerbeeinrichtungen, den Urheberrechts- und Wiederverwendungsstatus 
von digitalen Objekten der Öffentlichkeit mitzuteilen. 
 
 
Die Aussagen werden derzeit von großen Aggregationsplattformen wie der 
Digital Public Library of America und Europeana unterstützt, die insgesamt 27 
Millionen digitale Objekte im Kulturerbe-Bereich kennzeichnen. 
  

Was sind „rights statements" 



•Die Rechtshinweise von rightsstatements.org sind für die Nutzung durch 
Kulturerbeeinrichtungen zur Bereitstellung ihrer Sammlungen bestimmt, 
ohne Rechteinhaber zu sein. Sie sind nicht für Einzelpersonen, oder 
andere Arten von Organisationen bestimmt. 
 

•Die Rechtehinweise von rightsstatements.org sind als Ergänzung zu den 
Creative-Commons-Lizenzen und Public-Domain-Tools von Creative 
Commons konzipiert. Wir empfehlen, wann immer möglich, Creative 
Commons-Lizenzen und PD-Tools zu verwenden! 
 

•Anleitung, Dokumentation und Webressourcen finden sich unter folgendem 
Link: rightsstatements.org  

Nutzung der Rechtshinweise 

http://rightsstatements.org


Das RightsStatements.org-Konsortium wurde von Europeana und der Digital 
Public Library of America (DPLA) ins Leben gerufen, um international 
interoperable Rechtshinweise für Kulturerbeeinrichtungen (GLAMS) zu 
entwickeln, um diesen ein Werkzeug an die Hand zu geben, der Öffentlichkeit 
den Urheberrechts- und Wiederverwendungsstatus von digitalen Objekten 
mitzuteilen. 
 
Seit November 2017 gehören dem Konsortium Mitglieder aus Europa 
(Europeana), den USA (DPLA), Kanada (National Heritage Digitalization 
Strategy), Indien (NDLI) und Australien (Trove) an. 

Wer steht zZt. hinter RightsStatements.org 



Version 1.1. in Kürze (Ende 2017) 
Verfügbarkeit der deutschen Version vorausichtlich 1.Quartal/2018:  
Paul Keller auf Nachfrage: 
“So once we have the corrected statements up (which should happen 
any day now), we can follow up with the procedure established in the 
translation policy. That means that the following things need to happen”:  
 
(1)  we need to review the translation  
(2)   if there is feedback you need to incorporate it 
(3)  We need to hold a one month long public consultation on the   
   translated statements  
(4)  if there is feedback we need to review it and if it is useful it needs  
  to be incorporated 
(5)  we can publish the translation. 



Drei Kategorien 

Hinweise für Werke, die 
urheberrechtlich nicht geschützt 

sind 

Hinweise für Werke, deren 
Urheberrechtsstatus unklar ist 

Hinweise für Werke, die 
urheberrechtlich geschützt sind 



Rechtshinweise für Werke die 
urheberrechtlich geschützt sind 

Dieser Rechtshinweis besagt, dass das damit gekennzeichnete digitale Objekt 
urheberrechtlich geschützt ist. Nutzungen sind nur im Rahmen des urheberrechtlich 
zulässigen möglich. 
Dieser Rechtshinweis besagt, dass das damit gekennzeichnete digitale Objekt als 
„Verwaistes Werk“ im Sinne der Bestimmungen der europäischen Richtlinie zu 
verwaisten Werken, identifiziert wurde. Nutzungen sind nur im Rahmen des 
urheberrechtlich zulässigen möglich. 

Dieser Rechtshinweis besagt, dass das damit gekennzeichnete digitale Objekt 
urheberrechtlich geschützt ist, aber der/die Rechteinhaber entweder nicht 
identifizierbar waren oder lokalisiert werden konnten. Nutzungen sind nur im 
Rahmen des urheberrechtlich zulässigen möglich. 
Dieser Rechtshinweis besagt, dass das damit gekennzeichnete digitale Objekt 
urheberrechtlich geschützt ist, aber die Nutzung des digitalen Objektes zu 
Bildungszwecken ohne das Erfordernis zusätzlicher Rechtseinholung gestattet ist. 
Dieser Rechtshinweis besagt, dass das damit gekennzeichnete digitale Objekt 
urheberrechtlich geschützt ist, aber die nicht kommerzielle Nutzung des digitalen 
Objektes ohne das Erfordernis zusätzlicher Rechtseinholung gestattet ist. 

Dieser Rechtshinweis besagt, dass das, dem digitalen Objekt zugrundeliegende 
Werk, als „verwaistes Werk“ im Sinne der Bestimmungen der europäischen 
Richtlinie zu verwaisten Werken, identifiziert wurde. Nutzungen sind nur im Rahmen 
des urheberrechtlich zulässigen möglich. 



Rechtshinweise für Werke, die urheberrechtlich 
nicht geschützt sind 

Dieser Rechtshinweis besagt, dass das dem digitalen Objekt zugrundeliegende 
Werk gemeinfrei ist, aber die Institution, die das digitale Objekt zugänglich macht, 
vertraglich gebunden ist und keine anderen, als nicht kommerzielle Nutzungen 
durch Dritte erlauben darf.  

Dieser Rechtshinweis besagt, dass das, dem digitalen Objekt zugrundeliegende 
Werk gemeinfrei ist, aber die Institution, die das Werk zugänglich macht, vertraglich 
gebunden ist, bestimmte Nutzungen des digitalen Objektes durch Dritte zu 
beschränken. 

Dieser Rechtshinweis besagt, dass das dem digitalen Objekt zugrundeliegende 
Werk gemeinfrei ist, aber Beschränkungen der Nutzung des digitalen Objektes 
durch Dritte bekannt sind, die sich aus anderen Rechten, als dem Urheberrecht 
und/oder verwandten Schutzrechten, ergeben. 

Dieser Rechtshinweis besagt, dass das damit gekennzeichnete digitale Objekt nach 
dem Recht der Vereinigten Staaten gemeinfrei ist, aber eine Einordnung des 
Urheberrechtsstatus in anderen Rechtsordnungen nicht vorgenommen wurde.  



Sonstige 

Dieser Rechtshinweis besagt, dass die Institution, die den Inhalt zugänglich macht, 
davon ausgeht, dass kein Urheberrechtsschutz besteht, aber dass eine 
abschließende Feststellung nicht gemacht werden konnte. 

Dieser Rechtshinweis besagt, dass die Institution, die den Inhalt zugänglich macht, 
den Urheberrechtsstatus und sonstigen Rechtsstatus des Werkes nicht bewertet 
hat. 

Dieser Rechtshinweis besagt, dass die Institution, die den Inhalt zugänglich macht, 
den Urheberrechtsstatus und sonstigen Rechtsstatus des Werkes zwar überprüft 
hat, aber nicht in der Lage war, diesen abschließend zu bestimmen. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein-Satz-Beschreibung, Text, AnwendungsbereichOne sentence description of the Rights Statement, Text of the Rights Statement (definition) and Generic selection criteria for the Rights Statement (Scope Note)





•Sind (nur) eine Zusammenfassung der verschiedenen unterschiedlichen 
Erlaubnisse und Restriktionen der Nutzung! 

•Sind noch um eigene Besonderheiten zu ergänzen! 
•Beziehen sich auf das digitale Objekt!  
•Maschinenlesbar! 
•Beschränken nicht das, was nach UrhR zulässig ist! 
•Sollen nur dann angewandt werden, wenn keine Lizenzierung möglich ist! 

 

Zusammenfassung Rights Statements: 



Umgang mit Public Domain Material 

Vorführender
Präsentationsnotizen
3.1.3 	Bei der Einräumung von Rechten orientiert sich der Datengeber an den Empfehlungen der europäischen Kommission zur Digitalisierung und Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials und dessen digitaler Bewahrung (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011H0711), insbesondere an Punkt 5a und 5b, und ermöglicht so weitgehend wie möglich auch weitere Verwendungen der digitalen Objekte und Metadaten.



Gemeinfreies sollte auch digital  
gemeinfrei bleiben 



4-Schritte : 

 

□  UrhRe prüfen / klären 
□  Anwendbarkeit Schrankenbestimmung 
□  Vertraglich Bindungen prüfen  
□  Rechtshinweise bzw. wo möglich Lizenz        
  anbringen 



Übung  

Eingangshalle DNB Frankfurt a.M., Skulptur von Georg Baselitz geb. 1938 

Sachverhalt: 
Skulptur wurde mit 
Zustimmung von 
Baselitz abgelichtet  
und soll nun mit dem 
passenden 
Rechtshinweis digital 
verfügbar gemacht 
werden 

Vorführender
Präsentationsnotizen
In Copyright wenn Baselitz Digitalisierung und Vermittlung zustimmt ohne zu lizenzieren

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNB_Eingangshalle_Frankfurt.JPG


Übung  
Sachverhalt: 
Gemälde von 1925 
wurde von 
Hausfotograf digital 
abgelichtet und soll 
nun mit Zustimmung 
des Künstlers und 
dem passenden 
Rechtshinweis digital 
verfügbar gemacht 
werden 

Vorführender
Präsentationsnotizen
In Copyright wenn Rechtsnachfolger Digitalisierung & Vermittlung zustimmt



Übung  
Sachverhalt: 
Film von 1921 wurde 
vom DFI digitalisiert, 
weder der 
Rechteinhaber, noch 
sonstige Beteiligte 
(Darsteller etc.) 
konnten identifiziert 
oder ausfindig 
gemacht werden. Das 
Werk ist in der 
Verwaiste Werke 
Datenbank der EUIPO 
eingetragen und soll 
mit dem passenden 
Rechtshinweis digital 
verfügbar gemacht 
werden 

Vorführender
Präsentationsnotizen
In Copyright – EU Orphan work

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/Z35PWMQXPLLMQMWAXMVA4HQBQXTH7MNU?query=license_group:(rights_002)&offset=0&rows=20&facetValues%5B%5D=license%3Dhttp://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/lizenzen/vw/&reqType=ajax&_=1509986927831&viewType=list&firstHit=Z35PWMQXPLLMQMWAXMVA4HQBQXTH7MNU&lastHit=lasthit&hitNumber=1


Übung  
Sachverhalt: 
Die Karte von 1799 
wurde im Rahmen 
einer PPP zwischen 
Google & der BSB 
von einem Google 
Mitarbeiter 
digitalisiert und soll 
nun mit dem 
passenden 
Rechtshinweis digital 
verfügbar gemacht 
werden. . Die BSB hat 
sich vertraglich 
verpflichtet nur nicht 
kommerzielle 
Nutzungen 
zuzulassen.  

Vorführender
Präsentationsnotizen
No Copyright – Contractual Restrictions



Übung  
Sachverhalt: 
Die Kolorierung in 
einem Buch von 1840 
wurde von einem 
Mitarbeiter der NYPL 
digitalisiert und soll 
nun mit dem 
passenden 
Rechtshinweis digital 
verfügbar gemacht 
werden.  

Vorführender
Präsentationsnotizen
No Copyright - US

https://dp.la/item/826ae0122098d72ed5e3d00e202f6ec7


Übung  

Reprografie des Gemäldes von Cäsar Willich (1825-1886), Portrait Richard Wagner um 1862 

Sachverhalt: 
Das Gemälde von 
1862 wurde von 
einem Hausfotografen 
der Reiss-Engelhorn 
Museen digitalisiert 
und soll nun mit dem 
passenden 
Rechtshinweis digital 
verfügbar gemacht 
werden.  

Vorführender
Präsentationsnotizen
Public Domain Mark Oder CC0



Körperliche Vorlage  
(z.B. Fotografie od. Gemälde) 
urheberrechtlich geschützt? 

Zustimmung des Rechteinhabers grds. schon zur 
Digitalisierung nötig, es sei denn, durch 

Schrankenbestimmungen wie Archivschranke, 
verwaiste Werke, Panoramafreiheit privilegiert 

Ja Nein 

Digitalisierung möglich soweit nicht gegen sonstige 
Rechte verstoßen wird. 

Bei der Digitalisierung können Rechte entstehen! 

Digitalisierung möglich? 
Ausgangsfrage: 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Digitalisierung ist eine Vervielfältigung, so dass



Digitales Objekt  (Abbildung) 
geschützt? 

JA Nein 
Rechteinhaber? 

Ja Nein 

Vermittlung grds. möglich. Wenn körperl. Vorlage noch 
geschützt, muss RI zustimmen, oder Schrankenbestimmung  

greifen (z.B. verwaiste Werke Regelung, Katalogbildschranke, 
Berichterstattung). 

Vermittlung nicht möglich, 
außer RI an digitalem Objekt 

& ggfs. Vorlage stimmt zu 

Vermittlung über das Internet möglich? 

Vermittlung möglich 

Ausgangsfrage: 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kultur und Wissen lässt sich über das Internet nur dann unproblematisch vermitteln, wenn Das körperliche Werk gemeinfrei istAm digitalen Objekt keine Rechte entstehen oder aber der Institution zufallen



Digitales Objekt 
urheberrechtl. geschützt? 

Public Domain  
oder 

Rights Statements, falls vertragl. 
Beschränkungen vorliegen 

JA NEIN 
Rechteinhaber & Rechte an Vorlage geklärt? 

JA NEIN 

Creative 
Commons 

 

Standardized International  
Rights Statements 

 

Lizenzierung möglich? 

Ausgangsfrage: 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Als Voraussetzungen für den urheberrechtlichen Schutz einer Fotografie als Lichtbildwerk müssen nur noch gegeben sein: menschliches Schaffen und eine vom Bewusstsein gesteuerte geistige Schöpfung, die eine individuelle Leistung darstellt. Beim Fotografieren sind das z.B. die Wahl der Gestaltungsmittel Motiv, Belichtung, Perspektive, Bildausschnitt, Tiefenschärfe oder die Wahl des richtigen Moments, für die Zuordnung einer Fotografie zur Kategorie Lichtbildwerk das Erreichen einer bestimmten Gestaltungshöhe nicht mehr notwendig.  Es genügt das Vorhandensein einer persönlichen geistigen Schöpfung, die sich durch Individualität und einen erkennbaren Gestaltungswillen ausdrückt. Der urheberrechtliche Schutz von Lichtbildwerken besteht bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (§ 64 UrhG). alle Fotografien als Lichtbildwerke ein, wenn sie einem Fotografen insoweit persönlich zugeordnet werden können, dass sich sagen lässt, ein anderer Fotograf hätte das Foto möglicherweise anders gestaltet, indem er z.B. einen anderen Ausschnitt, Blickwinkel oder eine andere Belichtung gewählt oder einen anderen Moment festgehalten hätte Nach Nordemann/Vinck ließe sich das auch für Amateurfotos und Schnappschüsse feststellen, so dass für den einfachen Schutz als Lichtbilder nur technische Fotos, bei denen jeder Fotograf mit den gleichen Fähigkeiten und Kenntnissen das gleiche Ergebnis einer einwandfreien Wiedergabe erzielen müsse, übrig blieben.  Dazu zählen z.B. Reproduktionen von Gemälden, während Fotografien von dreidimensionalen Werken im Regelfall als Lichtbildwerke einzustufen sind. 



LIZENZANGABEN UND RECHTEDOKUMENTATIONEN IM DIALOG – DATENFLÜSSE NACHHALTIG GESTALTEN 
DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK 07.11.2017  
PROF. DR. ELLEN EULER, LL.M. 

Foliensatz: CC-BY 4.0 das gilt nicht für einzelne Inhalte 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
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